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Jungschützen-Feldmeisterschaft BSV Uster 

A. Allgemeines 

Art. 1 Der BSVU führt eine Feldmeisterschaft für Junioren und Jugendliche gemäss 
den nachfolgenden Bedingungen durch. 

Art. 2 Der Wettkampf bezweckt die Förderung des sportlichen Schiessens und der 
Junioren- bzw. Jungschützenausbildung durch Teilnahme an Schiessanlässen. 

Art. 3 Die Durchführung der Feldmeisterschaft ist Sache der Jungschützen- und 
Nachwuchskurse, bzw. der Schiessvereine, die solche Kurse durchführen. 

Art. 4 Jeder Junior und Jugendlich ist zugelassen, sofern sie/er Teilnehmer eines im 
Bezirk Uster durchgeführten Jungschützen- oder Nachwuchskurses ist und 
sofern sie/er das 20. Altersjahr bei Kursbeginn noch nicht vollendet hat. 

Art. 5 Die Feldmeisterschaft muss mit dem Stgw90 geschossen werden. 

Art. 6 Die Kosten für das Bezirksschiessen gehen zu Lasten des Vereins oder des 
Junioren/Jugendlichen. 

B. Schiessprogramm 

Art. 7 Wettschiessen: gemäss Bestimmungen VBS über die freiwilligen JS-Kurse 
(inklusive Teilnahme der Jugendlichen gem. Bestimmung BSVU). 

Art. 8 Feldschiessen: gemäss Schiessordnung VBS und SSV/ZHSV/BSVU-Regle-
mente bzw. Ausführungsbestimmungen. 

Art. 9 Bezirksschiessen: gemäss Reglement und Ausführungsbestimmungen BSVU 

C. Auszeichnungen 

Art. 10 Es wird eine Gesamtrangliste erstellt, die in vier Kategorien gegliedert ist: 
1. Kurs 1;  2. Kurs 2;  3. Kurs 3 und höher;  4. Jugendliche 

Art. 11 Bei Punktegleichheit gelten für die Rangierung die Einzelresultate von:  
1. Bezirksschiessen, 2. Feldschiessen, 3. Wettschiessen. 

Art. 12 Den ersten drei Schützen einer Kategorie werden Reka-Checks abgegeben. 
1. Rang Fr. 20.-   2. Rang Fr. 15.-   3. Rang Fr. 10.- 

D. Administratives 

Art. 13 Der BSVU liefert die Rapportformulare an die Kursleiter. 

Art. 14 Die Kursleiter bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Resultate. 

Art. 15 Die Kursleiter senden die ausgefüllten Rapportformulare bis 31. Oktober des 
jeweiligen Jahres an den Bezirks-Jungschützenchef. 

Art. 16 Meldungen, die nach dem 31. Oktober eintreffen, werden nicht mehr 
berücksichtigt. 
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Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2007 in Kraft und ersetzt dasjenige vom 27. Februar 
2003. 

 

 

 

Dübendorf, 01.01.2007 Bezirksschützenverband Uster 

 Präsident: Mark Eichenberger 

 Ressortchef: Roger Rechsteiner 

 


